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10162 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 24. April 2019 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Unternehmensgesetzbuch, das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das 
Bankwesengesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das 
Börsegesetz 2018, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Investmentfondsgesetz 
2011, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, 
das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 und das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert werden 
(Anti-Gold-Plating-Gesetz 2019)  

Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates werden durch Zurücknahme von über die 
unionsrechtlichen Mindestvorgaben hinausgehenden Regelungen („Gold Plating“) in ausgewählten 
Bundesgesetzen unnötige Belastungen für die betroffenen Normadressaten beseitigt. 
 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
7. Mai 2019 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Klara Neurauter. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Stefan Schennach, Mag. Elisabeth 
Grossmann, Dr. Magnus Brunner, LL.M. und MMag. Dr. Michael Schilchegger. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Klara Neurauter gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 7. Mai 2019 mit Stimmenmehrheit den Antrag, 
gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2019 05 07 

 Klara Neurauter Martin Weber 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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